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Vorarlberg

Norm

RPG Vlbg 1973 §37 Abs1 lita;

RPG Vlbg 1973 §37 Abs1 litb;

RPG Vlbg 1973 §38 Abs1 lita;

RPG Vlbg 1973 §38 Abs2;

Rechtssatz

Ein von der Gemeinde seit mehr als 15 Jahren bloß geplantes Umlegungsverfahren kann kein Hindernis für die

Bewilligung der Grundteilung sein, zumal erst die tatsächliche Einleitung eines solchen Verfahrens

teilungsbeschränkende Wirkung hat (Hinweis § 38 Abs 1 lit a Vlbg RPG) und die Einleitung eines solchen Verfahrens

wegen der gemäß § 37 Abs 1 lit a Vlbg RPG und § 37 Abs 1 lit b Vlbg RPG erforderlichen Mitwirkung der Eigentümer von

mindestens der Hälfte bzw mindestens einem Drittel der umzulegenden Grund?äche nicht in der ausschließlichen

Entscheidungsgewalt der Gemeinde liegt. Erst in einem Umlegungsverfahren ist zu prüfen, ob das Teilungsvorhaben

die Umlegung unmöglich macht oder wesentlich erschwert (§ 38 Abs 2 Vlbg RPG) und gegebenenfalls die Genehmigung

zu versagen. Nur im Zusammenhang mit der in § 38 Abs 2 Vlbg RPG vorgesehenen Prüfung ist auch auf die

Bebaubarkeit anderer Grundstücke nach Maßgabe des Umlegungsplans Bedacht zu nehmen. Verfehlt ist daher die

AuBassung, daß eine Grundteilung, die an sich der SchaBung geeigneter Baugrundstücke dient, auch außerhalb eines

Umlegungsverfahrens schon im Hinblick auf die bestehende ungünstige Bebaubarkeit eines Nachbargrundstückes

unzulässig sein könnte.
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